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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Eundesministerium für 
Rrbeit und 50ziales 

5tubenring 1 
1011 Wien 

R B 5 eHR 1FT 

Wien, am 10.12.1993 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 
Zl. 52.335/11-R/93 12.10.93 

Unser Zeichen: 
5-109J/N 

Durchwahl : 
479 

Befcß[L: Entwurf eines Bundesgesetzes
J 

mi t dem das Landar­
beitsgesetz 1984 qe~ndert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sich J dem Bundesministerium für Rrbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes~ 

mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 ge~ndert wlrd
J 

folgende 

Stellungnahme zu übermitreln: 

Hit dem vorliegenden Gesetzentwurf soLi das Landarbeitsge­

setz 1984 an das Recht der Europäischen Gemeinschaften~ 

soweit dieses in das EWR-Rbkommen aufgenommen wurde
J 

und 

an die seit 1990 erfolgten NoveLlen zum Rrbeitsverfassungs­

gesetz, sowie an das Rrbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz 

angepaßt werden. Soweit diese ZieLe grunds~tzLich verfolgt 

werden, bestehf'n keine Einwendungen. Zu folgenden Bestimmun­

gen bemerkt die Pr~sidentenkonferenz Jedoch folgendes: 

Zu § 7: . .. ~ -. -

Nach dieser BestimfT7ung muß der Dienstgeber dem Dienstnehmer 

unverzüglich nach Beginn des Dienstverhältnisses eine 
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schr.iftLiche Rufzeiclinung über die WE'5E'nt!.lchen Rechre 

und Pflichten aus dem Dienstvertrag (Dienstscnein) aush~n­

digen_ In Rbsatz 2 sind 12 Ziffe,'n dllgefuhrt, Jene Daten, 

die der Dienstschein enthai ten muß. 

In Rbsatz 4 sind die Rusnahmen von dipser Verpflichtung 

festgehatten. Unter anderem stell t ein Dienstverh~ltnis 

mit der Dauer von höchstens einem Nonat ebenso eine Rusnahme 

dar wie Gelegenheitsarbeit. 

Di ese Bes t immung stimmt zwar mi t der im Rrbei tsver trags­

rechtsanpassungsgesetz erfolgten Regelung überein
J 

nimmt 

aber auf die besonderen Verh~Ltnisse in der Land- und Forst­

wirtschaft zu wenig Riicksicht. Vor aLLem kLeine land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe sind schon derzeit mit büro­

kratischem Rufwand derart belastet, da/3 eine Rusweitung 

abgelehnt werden muß. 

Die Pr~sidentenkonferenz ist der Rnsicht, da/3 eine dem 

§ 236 a Rbs. 4 LRG entsprechende t1öglichkeit der koLLektiv­

vertraglichen Gestaltung geschaffen werden solLte. Nach 

der zitierten Bestirrmung kann fur Betriebe, die dauernd 

wen_iger als 5 Dienstnehmer besci7~ftigenJ durch Kollektiv­

vertrag eine abweichende Regelung getroffen werden. Rnalog 

dazu sollte in § 7 eine entsprechende Bestimmung aufgenommen 

werden. 

Diese Bestimmung entspricht § 7 RVRRG, jedoch wurde der 

Rbsatz 3 des § 7 nicht mitübernommen. 

Ruch in der Land- und Forstwirtschaft kommt es vor, daß 

t1aschinen oder RnLagen geLiefert werden, d_ie von sogenannten 

betriebsentsandten Rrbeitnehmern in dsterreich montiert 

werden. Für diese Rrbeiten ist uberdles eine Bewilligung 

nach dem Rusl~nderbesch~ftigung5gesetz nicht erforderlich. 
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Die Pr~sidentenkonferenz ersucht daher; diese Rusnahme 

zur G~nze als Rbs 3 1n § 14a LRG mitzuübernei7men~ da bei 

einer Besch~ftigungsdauer bis zu max1maL 3 Nonaten von 

einem "50ziaLdumping" nicht gesprochen werden kann. 

?l!.§ 39a: 

Nach dieser Norm tritt beim Ubergang eines Unternehmens
J 

Betriebes oder Betriebsteiles der neue Dienstgeber mit 

allen Rechten und Pflichten in die bestehenden Dienstver­

h~ltnisse ein (Rbs.1), Es handeLt sich also um eine Uni­

versalsukzession kraft gesetzlicher Anordnung (DUNGL~ Ar­

beitsvertragsanpassungsgesetz 4/93). Daher ist auch eine 

Parteienvereinbarung über den Betriebsübergang bzw. ein 

Widerspruch gegen den Betriebsübergang ausgeschlossen. 

§ 39c Abs.1 LAG (§ 5 Abs. 1 AVRAGJ sieht überdies vor
J 

daß 

im Falle des Betriebsüberganges Ver~ußerer und Erwerber 

dem Dienstnehmer gegenüber zur ungeteilten Hand gemäß 

§ 1409 ABGB haften. Das heißt.! der Erwerber haftet für alle 

5chulden J die er bei Ubergabe kannte oder kennen mußte. 

Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen Veräußerer und 

Erwerber zum Nachteil der Gläubiger (im 5peziellen der 

Dienstnehmer) sind diesen gegenüber rechtsunwirksam. Der 

Gesetzgeber führt hiezu aus; daß die Abfertigungansprüche, 

die nach dem Betriebsübergang entstehen der Veräußerer so­

lidarisch mit dem Erwerber für Jenen Betrag haftet
J 

der dem 

fiktiven Arbeitsanspruch im Zeitpunkt des Betriebsüberganges 

entspricht. 

Anders verhäl t es sich~ wenn Arbeitsbedingungen nicht in 

einem Einzelvertrag sondern in einem KoLlektivvertrag gere­

gelt sind (§ 3 Abs.3 ARAG). In diesem FaLL ist der Erwerber 

verpflichtet.! #nderungen der Arbeitsbedingungen unverzüg­

lich mitzuteilen. Da der Vertragspartner in diesem Fall 

nicht der Dienstnehmer selbst sondern die kolLektivver­

tragsf~hige Körperschaft ist; kann beispielsweise koLLek-
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tivvertrag!icher Bestandschutz nur kraft sogenannter 

"Rußenwirkung" InhaL t des DienstvertrrJ(.Jes werden. 

Wenn der Erwerber beispielsweise die Rnwendung des bis­

herigen Kollektivvertrages abLehnt; bzw. wenn für ihn ein 

anderer Kollektivvertrag gilt, würde der Dienstnehmer seine 

bisherige Unkündbarkeit verlieren. Deswegen räumt der Ge­

setzgeber in .Ei 3 Rbs.5 RVRRG ein Widerspruchsrecht ein. 

Es bestehen keine Bedenken; wenn§ 39a Rbs.4 in der Fassung 

des Entwurfes vom 12.8.1993 übernommen wird. Die im Schrei­

ben vom 20.10.1993 enthaLtene Formulierung wird jedoch 

entschieden abgelehnt. Sie würde auch einer verfassungsge­

setzlichen Prüfung gemäß § 18 BVG nicht standhalten. Eine 

gesetzlich normierte Gesamtrechtsnachfolge kann nicht durch 

ein einseitiges Gestaltungsrecht unwirksam gemacht werden. 

Das im vorliegenden Entwurf der Novelle (Fassung 

20.10.1993) vorgeschlagene Widerspruchsrecht geht über die 

RVRRG-Regelung hinaus und wäre im Ergebnis ein einseitiges 

Gestaltungsrecht des Dienstnehmers; das Rrbeitsverhältnis 

nur aus dem Grund zu beenden, um vom alten Dienstgeber eine 

Rbfertigung zu erhalten; abwahl keine Verschlechterung in 

den Rrbeitsbedingungen eingetreten sind. 

Ruch nach dem Gutsangestelltengesetz besteht dann kein 

Rnspruch auf Rbfertigung, wenn der Dienstnehmer die Fort­

setzung des Dienstverhältnisses ablehnt; abwahl ihm der 

Erwerber des Betriebes die Fortsetzung des Dienstverhält­

nisses unter den bisherigen Bedingungen angeboten und sich 

verpflichtet hat, die bei seinem Vorgänger geleistete 

Dienstzeit als bei ihm selbst verbracht zu betrachten. Eine 

Besserstellung der Rrbeiter gegenüber den Gutsangestellten 

ist sachlich nicht zu rechtfertigen. 

13/SN-425/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



s 

Rus Rnlaß des vorL.zf.'yenLfeii No('pi Lenen,wurfes zum Landar­

beitsgesetz verweist dip Prc7sidenten/<.of/f'erenz auf eln 

weiteres Problem, das einer Ldsung zugef'0hrt werden SOLLte. 

I n§5 .. L E1Ji ist die PE!fi n i t ion J:' 1 ne 05 B.EJ!::jJ>Ö e?_ .. q ~~~ql}J!._=-_ 

Yf1d Fors.!vvi r!S.C;I7..af.t enthaL ten. Sie dient der Abgrenzung 

land- und forstwirtschaftLicher Betriebe von gewerblichen 

Betrieben. Diese Abgrenzung ergibt sich im Sinne der Ver­

steinerungstheorie daraus; daIJ zu beachten ist, auf weLche 

Angelegenheiten am 1.10.1925 die Gewerbeordnung keine 

Flnwendung fand. Im Zuge der NovelLierung der Gewerbeord­

nung, die mit 1.10.1993 inkraftgetreten ist, ist auch die 

Flbgrenzung zur Landwirtschaft geändert worden. Es wurde 

fes tge leg t, daß l andwi r t scha f t Liehe Nebengewerbe zum Ta ti g_ 

keitsbereich der Land- und Forstwirtschaft gehdren. Eine 

analoge Flnpassung der Regelung des Landarbeitsgesetzes 

sollte vorgenommen werden. 

Die Flnpassung des Begriffes der Land- und Forstwirtschaft 

im Landarbeitsgesetz an den Regelungsumfang der Gewerbeord­

nung ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sich 

das Bauern-Sozi al vers i cherungsgese tz filr sei ne Anwendung 

in § 2 BSVG auf den Land- und forsrwirtschaftlichen Betrieb 

im Sinne der Bestimmungen des Landarbeitsgesetzes 1984 

bezi eh t. 

Nachdem derzeit der land- und forstwirtschaftliehe Betrleb 

nach der Gewerbeordnung weitergehend definiert isr als 

jener des Landarbeitsgesetzes J tritt der äußerst unbefrle­

digende Umstand ein, daß gewisse Tatigkei ten der Land-

und Forstwirte zwar von der Gewerbeordnung ausgenommen 

sind) aber mangels einer Deckung im Begriff "Land- und 

forstwirtschaftlicher Betrieb" des Landarbeitsgesetzes 

keinen Unfallversicherungsschutz nach dem BSVG haben. 

Die Pr~sidentenkonferenz ersucht daher dringend im Zuge 

der NoveLlierung des Landarbeirsgesetzes den Begriff des 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unbedingt an 
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jenen der Gewerbeo~dnung anzupassen und damit ein? Harmonl­

sierung der beiden Rechtsbereiche herbelzuf0hren. 

Das VorarLberqer Land- und Forstarbeitsgesetz hat ln § 5 

Rb s. 1 e .i n e we.i te r y ehe nd e D e f.i ni ti 0 n ~ die als Vo rb i L d die n e n 

känn te. Di ese Bes t immunq Lau te t: "Be tri ebe der L and- und 

Forstwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Betriebe der 

land- und forstwirtschaftlichen Produktion und ihre Neben­

gewerbe, soweit diese in der Hauptsache die Verarbeitung 

der eigenen Erzeugnisse zum Gegenstand haben oder dem Rbbau 

der eigenen Bodensubstanz dienen oder Leistungen im Sinne 

des § 2 Rbs.4 Z 3-7 der Gewerbeordnung 1973 zum Gegenstand 

haben und sich in allen diesen Fällen nicht als selbständi­

ge, von der L and- und Fors twi r tscha f t ge trenn t verwa l te te 

Wirtschaftskörper darstellen, ferner die Hilfsbetriebe; die 

der Herstellung und Instandhaltung der Betriebsmittel für 

den land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb dienen 

25 Rbschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der GeneraLsekretär: 

gez.DipL.Ing.Dr.Fahrnberger 
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